
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Auerhammer Metallwerk GmbH 

 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Allgemeines 

 
1. Die vorliegenden allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
mit unseren Geschäftspartnern und Lieferanten (nachfolgend Verkäufer).  
 
2. Diese allgemeinen Einkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Abweichende, entgegen-
stehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zuge-
stimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, 
wenn wir in Kenntnis der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verkäufers dessen Liefe-
rungen vorbehaltlos annehmen.  
 
3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Verkäufer (einschließlich 
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen all-
gemeinen Einkaufsbedingungen. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist ein schriftlicher 
Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend.  
 
4. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Verkäufer 
uns gegenüber abzugeben sind (z.B.: Fristsetzungen, Mahnungen, Erklärung von Rücktritt), 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
 
5. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie 
in diesen allgemeinen Einkaufsbedingungen nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich 
ausgeschlossen werden.  
 
 

§ 2 
Vertragsschluss, Leistung 

 
1. Unsere Bestellung gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. 
Auf offensichtliche Irrtümer (z.B.: Schreib- und Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der 
Bestellung, einschließlich der Bestellunterlagen hat uns der Verkäufer zum Zwecke der Kor-
rektur bzw. Vervollständigung vor Annahme hinzuweisen, ansonsten gilt der Vertrag als nicht 
geschlossen.  
 
2. Vorher getroffene mündliche Vereinbarungen bedürfen der nachträglichen schriftlichen 
Bestätigung, sofern sie vertragswirksam werden sollen.  
 
3. Der Verkäufer ist gehalten, unsere Bestellung innerhalb einer Frist von 7 Tagen schriftlich 
zu bestätigen. Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme 
durch uns.  
 
4. Der Verkäufer ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von 
ihm geschuldete Leistung durch Dritte erbringen zu lassen.  
 
 
 
 
 
 



§ 3 
Lieferzeit und Lieferverzug 

 
1. Die von uns in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Werden im Vertrag keine 
endgültigen, sondern Zirkalieferzeiten vereinbart, so gilt der genannte Zirkaliefertermin als 
Endtermin. Der Verkäufer ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen, 
wenn er vereinbarte Lieferzeiten - aus welchen Gründen auch immer – voraussichtlich nicht 
einhalten kann.  
 
2. Erbringt der Verkäufer seine Leistung nicht oder nicht innerhalb der vereinbarten Lieferzeit 
oder kommt er in Verzug, so bestimmen sich unsere Rechte – insbesondere auf Rücktritt 
und Schadenersatz – nach den gesetzlichen Vorschriften.  
 
3. Die Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung ist nicht mit einem Verzicht auf 
Erstattungsansprüche verbunden.  
 
 

§ 4 
Lieferung, Gefahrübergang 

 
1. Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands an den in der Bestellung angegebenen Ort. 
Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts anderes vereinbart, so hat die Lieferung 
an unseren Geschäftssitz in 08280 Aue zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch 
der Erfüllungsort.  
 
2. Der Lieferung ist ein Lieferschein unter Angabe von Datum (Ausstellung und Versand), 
Inhalt der Lieferung (Artikelnummer und Anzahl) sowie unserer Bestellerkennung (Datum 
und Nummer) beizulegen. Fehlt der Lieferschein oder ist er unvollständig, so haben wir hier-
aus resultierende Verzögerungen in der Bearbeitung und Bezahlung nicht zu vertreten und 
können die uns damit entstandenen Kosten gegenüber dem Verkäufer geltend machen.  
 
3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache geht 
erst mit Übergabe am Erfüllungsort auf uns über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist 
diese für den Gefahrenübergang maßgebend.  
 
 

§ 5 
Preise, Zahlungsbedingungen 

 
1. Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise verstehen sich einschließ-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn diese nicht gesondert ausgewiesen ist.  
 
2. Enthält der Auftrag kein Preisangebot, so kommt der Vertrag erst nach schriftlicher Preis-
bestätigung durch uns zustande.  
 
3. Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt der Preis alle Leistungen 
und Nebenleistungen des Verkäufers sowie alle Nebenkosten (z.B.: ordnungsgemäße Ver-
packung, Transportkosten einschließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung) 
ein.  
 
4. Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger Lieferung und 
Leistung einschließlich einer gegebenenfalls vereinbarten Abnahme, sowie Zugang einer 
ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Wenn wir Zahlungen innerhalb von 14 Ka-
lendertagen leisten, gewährt uns der Verkäufer 3 % Skonto auf den Nettobetrag der Rech-
nung.  
 



5. Wir schulden keine Fälligkeitszinsen. Der Anspruch des Verkäufers auf Zahlung von Ver-
zugszinsen bleibt unberührt. Für den Eintritt unseres Verzuges gelten die gesetzlichen Vor-
schriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Verkäufer erforderlich.  
 
 

§ 6 
Gewährleistung 

 
1. Für unsere Rechte bei Sach- und Rechtsmängeln der Ware und bei sonstigen Pflichtver-
letzungen durch den Verkäufer gelten die gesetzlichen Vorschriften soweit nachfolgend 
nichts anderes bestimmt ist.  
 
2. Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere dafür, dass die 
Ware bei Gefahrübergang auf uns die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über 
die Beschaffenheit gelten jedenfalls diejenigen Produktbeschreibungen, die Gegenstand des 
jeweiligen Vertrages geworden sind. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Produktbe-
schreibung von uns, vom Verkäufer oder vom Hersteller stammt.  
 
3. Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschrif-
ten, mit folgender Maßgabe:  
 
Unsere Untersuchungspflicht beschränkt sich auf die Mängel, die bei unserer Warenein-
gangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich der Lieferpapiere sowie bei 
unserer Qualitätskontrolle im Stichprobenverfahren offen zu Tage treten. Im Übrigen kommt 
es darauf an, inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzel-
falles nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Unsere Rügepflicht für später ent-
deckte Mängel bleibt unberührt.  
 
4. Kommt der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung innerhalb einer von uns ge-
setzten, angemessenen Frist nicht nach, so können wir den Mangel selbst beseitigen und 
vom Verkäufer Ersatz der hierfür erforderlichen Aufwendungen bzw. einen entsprechenden 
Vorschuss verlangen.  
 
5. Im Übrigen sind wir bei einem Sach- oder Rechtsmangel nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten zur Minderung des Kaufpreises oder zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Außerdem 
haben wir nach den gesetzlichen Vorschriften Anspruch auf Schadens- und Aufwendungser-
satz.  
 
 

§ 7 
Rechtswahl, Gerichtsstand 

 
1. Für diese allgemeinen Einkaufsbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen uns 
und dem Verkäufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss aller 
internationalen Rechtsordnungen, insbesondere das Übereinkommen über den internationa-
len Warenkauf.  
 
2. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenen Streitigkeiten ist Aue. 
Wir sind jedoch auch berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung zu erheben.  
 

 


